Handbuch für solothurnische Gemeinden: Einwohnerkontrolle



Ort und Datum

Anschrift

Krankenversicherungsobligatorium / Versicherungsnachweis

Sehr geehrte...

Alle Personen mit Wohnsitz in der Schweiz sind gemäss Art. 3 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung verpflichtet, eine Krankenversicherung abzuschliessen.

Die Einwohnergemeinde kontrolliert und sorgt dafür, dass ihre Einwohnerinnen und Einwohner diese Versicherungspflicht einhalten (§ 65 des kantonalen Sozialgesetzes).

Wir benötigen von Ihnen und Ihren im selben Haushalt wohnenden Familienangehörigen einen Nachweis über eine bestehende Krankenversicherung. Dieser Versicherungsnachweis ist in Ihrem Besitz oder Sie können ihn bei Ihrer Krankenversicherung beantragen. Wir bitten Sie, uns Kopien dieser Policen bis zum (Datum) zuzustellen.

Besten Dank für Ihre Bemühungen!

Freundliche Grüsse

Einwohnerkontrolle Musterhausen

Muster 22


